
SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II 

Gültig ab: 08.08.2013 
 

1.  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
Bezeichnung:     LHM+ Fluid 
Verwendung:    Motoröladditiv 
Ausgabedatum :    20.12.2012 
Überarbeitet :    03.01.2013 
Einzelheiten zum Lieferanten:    Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH 

                                            Feldstrasse 154, 22880 Wedel, Germany 
Tel.:                                   +49 (0) 4103 1211 118 
Fax :                                   +49 (0) 4103 1211 116  
E-mail :            info@sct-germany.de 
Notrufnummer :    +49 (0) 4103 1211 0 

 
2.  Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Sicherheitshinweise 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. 
Hinweis zur Kennzeichnung 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht 
kennzeichnungspflichtig. 
 
 3.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische 
EC No Bezeichnung Anteil 
CAS No Einstufung   
Index No GHS Einstufung   
REACH No     

276-738-4  
Schmieröle (Erdöl), C20-50-, mit Wasserstoff behandelte neutrale 
aus Öl 10-15% 

72623-87-1     
649-483-00-5  Asp. Tox. 1; H304   
 
4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen  
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach 
Symptomatik Arzt konsultieren. 
Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte 
Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. 
Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, 
Arzt aufsuchen. 
Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt 
aufsuchen. Aspirationsgefahr. 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Einatmen des Aerosols kann eine Reizung der oberen Atemwege verursachen . 
Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen. 
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Bei Hautkontakt: Allergische Reaktionen. 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen). Einspritzungen durch die Haut 
von einem unter hohen Druck stehenden Produkt sind schwerwiegende medizinische Notfälle (hohe 
Amputationsraten)! Der verletzte Bereich sollte einer Röntgenuntersuchung zugeführt werden. Die 
Verletzungen scheinen zunächst nicht schwer zu sein, innerhalb weniger Stunden schwillt das 
Gewebe jedoch an, verfärbt sich und ist äußerst schmerzhaft - verbunden mit starker subkutaner 
Nekrose. Gründliches und umfangreiches Eröffnen der Wunde und des darunterliegenden Gewebes 
ist notwendig, um Gewebeverluste zu reduzieren. Durch den hohen Druck kann das Produkt weite 
Gewebeschichten durchdringen. 
 
5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel:CO2, Schaum, Trockenlöschmittel 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Im Brandfall können sich bilden: Kohlenoxide, Phosphoroxide, Toxische Pyrolyseprodukte. 
Entzündliche Dampf-/Luftgemische. 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Personen müssen angemessene persönliche Schutzausrüstung einschließlich 
Chemieschutzhandschuhen tragen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Wenn 
die Gefahr großflächigen Kontakts durch verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschut-
zanzug getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen muss ein umluftunabhängiges 
Atemschutzgerät getragen werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen 
entspricht (z. B. in Europa: EN 469).  
 
6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Augen- und Hautkontakt vermeiden. 
Ggf. Rutschgefahr beachten. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen. 
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. 
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren. 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) 
aufnehmen, und gem. Abschnitt 13 entsorgen. 
Ölbindemittel 
6.4 Verweise auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
 
7.  Handhabung und Lagerung 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen 
Für gute Raumlüftung sorgen. 
Ölnebelbildung vermeiden. 
Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Nicht auf Temperaturen in der Nähe des Flammpunktes erwärmen. 
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Ggf. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
Augenkontakt vermeiden. 
Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden. 
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. 
Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. 
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. 
7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und 
Schutzausrüstungen ablegen. 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. 
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. 
Flüssigkeitsdichter Boden. 
Vor Feuchtigkeit geschützt und geschlossen lagern. 
Nicht über 50 °C lagern. 
 
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen  
8.1 Zu überwachende Parameter 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung 
Keinen, jedoch Einatmen der Dämpfe möglichst vermeiden. Bei Überschreitung von 
Arbeitsplatzgrenzwerten muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. 
Für kurzzeitige Arbeiten: Kombinationsfiltermaske A2 - P2 verwenden. 
Augen-/Gesichtsschutz 
Gestellbrille mit Seitenschutz 
Geeigneter Augenschutz 
Schutzbrille verwenden. 
Erforderliche Eigenschaften 
DIN EN 166 
Bemerkung 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen beachten. 
Hautschutz 
Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe tragen. Handschuhe, z.B. aus PVC mindestens 0,8 mm dick. 
Siehe Schutzhandschuh-Merkblatt. 
Handschutz 
Geeigneter Handschuhtyp : Einmalhandschuhe. 
Geeignetes Material : PVC (Polyvinylchlorid) 
Ungeeignetes Material : Dicker Stoff 
Empfohlene Handschuhfabrikate : DIN EN 374 
Zusätzliche Handschutzmaßnahmen : Handschuhe nicht im Bereich drehender Maschinenteile oder 
Werkzeuge tragen. Handschuhe nur einmal verwenden. Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe 
tragen. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. 
Körperschutz 
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen 
Arbeitskleidung) erforderlich. 
Geeigneter Körperschutz : Overall. 
Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle) 
Bemerkung : Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. 
Atemschutz 
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Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung 
Bemerkung 
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ 
Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei 
Konzentrationsüberschreitung muß Isoliergerät benutzt werden ! 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, 
schnupfen. 
Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz 
Technische Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition 
Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Technische Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition 
Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich. 
8.3 Zusätzliche Hinweise 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind anzubieten. 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Farbe:      grüngolden 
Aggregatzustand:    flüssig 
Geruch:     charakteristisch 
Prüfnorm 
pH-Wert:      nicht anwendbar DIN 51369 
Zustandsänderungen 
Pourpoint::      ~-51 °C DIN ISO 3016 
Flammpunkt:      >90 °C ISO 2592 
Zündtemperatur:     Keine Daten verfügbar 
Dampfdruck(bei 20 °C):    <0,1 hPa berechnet. 
Dichte (bei 15 °C):     ~0,86 g/cm³ DIN 51757 
Wasserlöslichkeit(be 2   praktisch unlöslich i 0 °C): 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 
Löslich in Kohlenwasserstoffen (Mineralöl.) 
Kin. Viskosität(bei 40 °C):    16-23 mm²/s DIN 51562 
Lösemitteltrennprüfung:    Keine Daten verfügbar 
Lösemittelgehalt:     keine/keiner Lösungsmittel 
 
10.  Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität 
Oxidationsmittel, stark.. 
10.2 Chemische Stabilität 
Keine thermische Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung/Handhabung/Beförderung. 
Bei höheren Temperaturen beginnende Zersetzung (>300°C)  
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Mit starken Oxidationsmitteln möglich. 
Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt stabil, gefährliche Reaktionen sind unwahrscheinlich 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
P210 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen. 
10.5 Unverträgliche Materialien 
Reaktionen mit Oxidationsmitteln möglich. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
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Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, 
Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen. 
 
11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Reiz- und Ätzwirkung 
nicht bestimmt 
Sensibilisierende Wirkungen 
nicht bestimmt 
Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
nicht bestimmt 
 
 

Toxikologische Prüfungen 
CAS No Bezeichnung 

 Exposure Methode  Quelle 
routes Dosis 

Species

72623-87-1 öle (Erdöl 50-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Öl Schmier ), C20-
 oral LD50 => Ratte. OECD 401 

5  000mg/kg
 dermal LD50 = > 2000 Kanninchen. OECD 402 

mg/kg 
 nhalative (4 h) LC50 = > 5.53 mg/l Ratte. OECD 403 

vapour 
Spezifische Wirkung ierversuch 

: keine/keiner 
t kann zu Augenreizungen führen. 

olter oder längerer Exposition 

de Wirkungen 

 
rechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

s der Praxis 
htungen 

egebenen Hinweise zu 

en im T
keine Daten vorhanden 
Reiz- und Ätzwirkung 
Reizwirkung an der Haut
Häufiger und andauernder Augenkontak
Sensibilisierende Wirkungen 

teils an sensibilisierenden Stoffen , ist davon auszugehen, dass das Aufgrund des sehr niedrigen An
Fertigprodukt nicht hautsensibilisierend ist. 
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederh
Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. 
Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährden
Das Produkt ist nicht eingestuft. 
Sonstige Angaben zu Prüfungen
Die Einstufung wurde nach dem Be
vorgenommen. 
Erfahrungen au
Einstufungsrelevante Beobac
Wirkt entfettend auf die Haut. 
Sonstige Beobachtungen 
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Beachtung der ang
Vorsichtsmaßnahmen sind keine besonderen Gefahren durch das Produkt bekannt. 
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12. Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität 
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
 

CAS No Bezeichnung 
 Exposure 

routes 
Methode 

Dosis 
h Quelle 

72623-87-1 le (Erd -, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Öl Schmierö öl), C20-50
 Acute 

toxic
LD50 => 100mg/l 96 OECD 203 fish 

ity 
 Acute algae

toxicity 
 ErC50 >= 100 mg/l 72 OECD 201 

 Acute crustac
toxicity 

ea ErC50 >=10000 mg/l 48 OECD 202 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Infolge seiner geringen Wasserlöslichkeit wird das Produkt in biologischen Kläranlagen weitgehend 
mechanisch abgetrennt. Aus dem Wasser schwer eliminierbar Nicht leicht biologisch abbaubar (nach 
OECD-Kriterien). Das Produkt ist teilweise biologisch abbaubar. 
Es verbleiben signifikante Rückstände. 
Altöle dürfen weder in die Kanalisation oder in Gewässer eingeleitet werden noch dürfen sie ins  
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
keine Daten vorhanden 
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 

CAS No Bezeichnung  Log Pow 
72623-87-1 Baseoil - unspecified, Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated 

neutral oil-based 
>6 

12.4 Mobilität im Boden 
Es liegen keine Informationen vor. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Es liegen keine Informationen vor. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
12.7 Weitere ökologische Hinweise 
Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
Zusätzliche Angaben 
Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen. 
 
13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des 
Stoffes und können beim Anwender unter Umständen auf andere Abfallschlüssel umgeschlüsselt 
werden. 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der 
Problemabfallentsorgung zuführen.. 
Abfallschlüssel Produkt 
160113  ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND; 
Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der 
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Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08); 
Bremsflüssigkeiten Als gefährlicher Abfall eingestuft. 
Abfallschlüssel Produktreste 
130205  ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER 
SPEISEÖLE UND ÖLABFÄLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN); Abfälle 
von Maschinen-, GetriebeundbSchmierölen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
auf Mineralölbasis Als gefährlicher Abfall eingestuft.. 
Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
130205  ÖLABFÄLLE UND ABFÄLLE AUS FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER 
SPEISEÖLE UND ÖLABFÄLLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN); Abfälle 
von Maschinen-, GetriebeundbSchmierölen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
auf Mineralölbasis Als gefährlicher Abfall eingestuft. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
Nicht kontaminierte Verpackungen: Verpackungen können nach Entleerung und entsprechender 
Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der 
Stoff zu entsorgen..  
 
14. Angaben zum Transport 
14.1 UN-Nummer 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.3 Transportgefahrenklassen 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4 Verpackungsgruppe 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.5 Umweltgefahren 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine 
 
15. Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
EU-Vorschriften 
Zusätzliche Hinweise 
Keine Daten verfügbar. 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse:  2 - wassergefährdend 
Status:     Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.. 
 
16. Sonstige Angaben
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis. 
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Das Produkt ist ausschließlich für den im technischen Merkblatt bzw. in der 
Verarbeitungsvorschrift genannte Anwendungszwecke zu verwenden. 
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. 
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